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Rat der Stadt Coesfeld 18.07.2013 Entscheidung 

 

Antrag der CDU-Fraktion auf Umbesetzung von Ausschüssen 

Beschlussvorschlag 1: 
Es wird beschlossen, auf Vorschlag der CDU-Fraktion für die genannten Gremien folgende 
Nachfolger für das verstorbene Ratsmitglied Uwe Kombrink zu wählen: 

1. Haupt- und Finanzausschuss: Bernhard Haveresch 

2. Rechnungsprüfungsausschuss: Bernhard Haveresch 

3. Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen : Christoph Micke 

4. Wahlprüfungsausschuss: Dr. Bernhard Kewitz 

5. Stimmberechtigter Vertreter der Stadt in der  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Coesfeld: Christoph Micke 

Beschlussvorschlag 2: 
Es wird beschlossen, auf Vorschlag der CDU-Fraktion Herrn Dr. Bernhard Kewitz (bisher 
skB) als ordentliches Mitglied in den Ausschuss Kultur, Schule und Sport in seiner 
Eigenschaft als Ratsmitglied zu bestellen. 

 

Sachverhalt: 
Der Antrag der CDU-Fraktion wird gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung des Rates 
der Stadt Coesfeld vorgelegt und ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. 

Das Ratsmitglied Uwe Kombrink ist verstorben. Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss 
aus, wählen nach § 50 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) die Ratsmitglieder auf Vorschlag der 
Fraktion, welcher das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger. 

Am 23.05.2013 wurde Herr Dr. Kewitz als Ratsmitglied als Nachfolger für Herrn Kombrink 
eingeführt. Daher kann die bisherige Mitgliedschaft im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport 
als sachkundiger Bürger (skB) nun in eine Mitgliedschaft in seiner Eigenschaft als Ratsmitglied 
überführt werden. 

Anlagen: 
Schreiben der CDU-Fraktion vom 27.06.2013. 
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